
VorausseTzungen für die TeiLnaHMe an der 
HaupTVersaMMLung und die ausüBung des 
sTiMMrecHTs

zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur ausübung des stimm-
rechts sind nach § 17 der satzung nur diejenigen aktionäre berechtigt, die 
sich vor der Hauptversammlung in Textform ( § 126b BgB ) anmelden und 
die der gesellschaft unter der nachfolgend genannten adresse einen von 
ihrer depotbank in Textform ( § 126b BgB ) erstellten besonderen nach-
weis ihres anteilsbesitzes übermitteln:

MOLOGEN AG
c / o quirin bank ag, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin

Telefax: 030 . 890  21 - 389  |  E-mail: hauptversammlungen@quirinbank.de

der nachweis des anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages 
vor dem Tag der Hauptversammlung („Nachweisstichtag“ oder „Record 
Date“), somit auf den Beginn des 17. mai 2010 beziehen. anmeldung und 
nachweis des anteilsbesitzes müssen der gesellschaft mindestens sechs Tage 
vor der Hauptversammlung, somit spätestens bis zum ablauf des 31. mai 
2010 ( 24.00  uhr mEsz ) zugehen. der nachweis kann in deutscher oder 
englischer sprache erfolgen.

nach Eingang der anmeldung und des nachweises ihres anteilsbesitzes 
bei der gesellschaft werden den aktionären Eintrittskarten für die Haupt-
versammlung übersandt. um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten 
sicherzustellen, bitten wir die aktionäre, frühzeitig für die anmeldung und 
die Übersendung des nachweises ihres anteilsbesitzes an die gesellschaft 
sorge zu tragen.

BedeuTung des nacHWeissTicHTages

der nachweisstichtag ist das maßgebliche datum für den umfang und die 
ausübung des Teilnahme- und stimmrechts in der Hauptversammlung. im 
verhältnis zur gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
oder die ausübung des stimmrechts als aktionär nur, wer einen nachweis 
des anteilsbesitzes zum nachweisstichtag erbracht hat. aktionäre, die sich 
ordnungsgemäß angemeldet und den nachweis erbracht haben, sind auch 
dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur ausübung des stimm-
rechts berechtigt, wenn sie die aktien nach dem nachweisstichtag veräußern. 
der nachweisstichtag hat keine auswirkungen auf die veräußerbarkeit der 
aktien und ist kein relevantes datum für eine evtl. dividendenberechtigung. 
aktionäre, die ihre aktien erst nach dem nachweisstichtag erworben haben, 



können dagegen nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. 

VerfaHren für die sTiMMaBgaBe durcH einen 
BeVoLLMÄcHTigTen

aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können 
ihr stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. 

die Erteilung der vollmacht, ihr Widerruf und der nachweis der Bevollmäch-
tigung gegenüber der gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform 
( § 126b BgB ). der Widerruf kann auch durch die persönliche Teilnahme an 
der Hauptversammlung erfolgen.

ausnahme vom Textformerfordernis können für Kreditinstitute, aktionärs-
vereinigungen oder diesen gleichgestellte personen oder institutionen be-
stehen ( vgl. § 135 aktg, § 125 abs. 5 aktg ). Wir bitten unsere aktionäre, 
sich bezüglich der Form von vollmachten an Kreditinstitute, aktionärsver-
einigungen oder diesen gleichgestellten personen oder institutionen mit 
diesen abzustimmen.

Wir weisen darauf hin, dass auch für die Bevollmächtigung eine ordnungs-
gemäße anmeldung und der nachweis des anteilsbesitzes durch das de-
potführende institut erforderlich sind.

zur Bevollmächtigung und Weisungserteilung kann der entsprechende ab-
schnitt auf der Eintrittskarte verwendet werden, die den aktionären nach 
deren ordnungsgemäßer anmeldung durch das depotführende institut 
übersandt wird.

als besonderen service bieten wir unseren aktionären an, von der gesell-
schaft benannte weisungsgebundene stimmrechtsvertreter bereits vor der 
Hauptversammlung zu bevollmächtigen. die Erteilung der vollmacht, ihr 
Widerruf und der nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der gesell-
schaft bedürfen der Textform ( § 126b BgB ).

die gesellschaft benennt als stimmrechtsvertreter für die diesjährige 
Hauptversammlung: 

Gerhard Harder, Geschäftsführer der Haubrok Corporate Events GmbH 
Hoeppnerstraße 50, 12101 Berlin  

Fax: 030 . 78  89  59  36   |   E-mail: vollmacht@haubrok-ce.de

soweit der von der gesellschaft benannte stimmrechtsvertreter bevoll-
mächtigt wird, müssen diesem dazu eine vollmacht und in jedem Fall 



Weisungen für die ausübung des stimmrechts erteilt werden. ohne diese 
Weisungen ist die vollmacht ungültig. der stimmrechtsvertreter ist ver-
pflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; er kann die stimmrechte nicht 
nach eigenem Ermessen ausüben. aktionäre, die von dieser möglichkeit 
gebrauch machen wollen, müssen die ausgefüllte und unterschriebene 
vollmacht bis spätestens 04. Juni 2010 an die oben angegebene anschrift 
senden oder an die angegebene Fax-nummer oder E-mail-adresse ( z. B. 
als eingescannte datei im pdf-Format ) übermitteln.

auf verlangen stellt die gesellschaft Formulare zur vollmachts- und Wei-
sungserteilung zur verfügung. anforderungen zur Übersendung von vor-
drucken sind zu richten an mologEn ag, Fabeckstraße 30, 14195 Berlin, 
Fax 030 . 84  17  88  50. des Weiteren kann der vordruck auch von unserer 
internetseite www.mologen.com abgerufen und ausgedruckt werden. 
Weitere Einzelheiten können die aktionäre den auf der internetseite der 
gesellschaft in der rubrik Hauptversammlung hinterlegten näheren „Erläu-
terungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur stimmrechts-
vertretung“ entnehmen.

Bevollmächtigt ein aktionär mehr als eine person, so kann die gesellschaft 
einen oder mehrere von diesen zurückweisen.


